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NIEDERSCHRIFT 

über die 

53. öffentliche Sitzung des Kreisausschusses 

am Donnerstag, 06.12.2018 

im Sitzungssaal, Zimmer-Nr. 100A 

im 1. Stock des Landratsamtes Schweinfurt 

 

Lfd. Nr. 523 TOP 1 

 

Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse, bei denen die 

Gründe für die Geheimhaltung weggefallen sind 

 

Sachverhalt 

 

Der Vorsitzende, Landrat Florian Töpper, gibt folgenden Beschluss bekannt: 

 

SG 43 - Abfallwirtschaft: 

1. Der Kreisausschuss stimmt dem neuen Konzept zur Förderung der Sammler im Rahmen 

der Bündelsammlung nach § 17 Abfallwirtschaftssatzung zu.  

 

2. Der Kreisausschuss stimmt der Vermarktung des Papiers aus der Bündelsammlung über 

den bestehenden Vertrag mit der Veolia Umweltservice Süd GmbH & Co. KG und dem 

Abschluss einer entsprechenden Vereinbarung hierzu zu. 

  



- 4 - 

 

 

NIEDERSCHRIFT 

über die 

53. öffentliche Sitzung des Kreisausschusses 

am Donnerstag, 06.12.2018 

im Sitzungssaal, Zimmer-Nr. 100A 

im 1. Stock des Landratsamtes Schweinfurt 

 

Lfd. Nr. 524 TOP 2 

 

Feldgeschworenenwesen; Gebührenordnung - Satzungsänderung 

 

Sachverhalt 

 

Horst Hanselmann, SG 42 – Umweltamt, trägt den nachfolgenden Sachverhalt vor: 

 

Im Landkreis Schweinfurt betragen die Gebühren für Feldgeschworene seit 01.01.2012  

10,00 €/Stunde.  

Die Kreisobmänner der Feldgeschworenengruppen beantragten nunmehr eine Erhöhung der 

Gebühren von 10,00 € auf 12,00 €/Stunde.  

Ein Vergleich mit den umliegenden Landkreisen rechtfertigt die beantragte Erhöhung. Eine 

Erhöhung um 2,00 € bietet die Möglichkeit, eine längerfristige Geltungsdauer der 

Gebührenordnung zu gewährleisten. 

 

Der Sachverhalt samt Beschlussvorschlag sowie der Entwurf der Gebührenordnung wurde 

den Mitgliedern des Kreisausschusses im Vorfeld der Sitzung über das 

Ratsinformationssystem bereitgestellt. 

 

 
Beschluss 

 

Der Kreisausschuss empfiehlt dem Kreistag, die in der Anlage beigefügte Gebührenordnung 

für Feldgeschworene mit einem Vergütungssatz von 12,00 €/Stunde zu erlassen. Die 

Gebührenordnung soll am 01.01.2019 in Kraft treten. 

 

Der Beschlussvorschlag der Verwaltung wird einstimmig angenommen. 
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Kreisentwicklung, Regionalmanagement; Umwandlung des Tourismusverbands 
Steigerwald in einen eingetragenen Verein 
 

Sachverhalt 

 

Frank Deubner, SG 12 - Kreisentwicklung, Regionalmanagement, trägt den Sachverhalt 

mittels beigefügter Präsentation vor. 

 

Die Präsentation samt Beschlussvorschlag sowie die Satzung und die Beitragsordnung  

-ebenfalls in der Protokollanlage beigefügt- wurde den Mitgliedern des Kreisausschusses im 

Vorfeld der Sitzung über das Ratsinformationssystem bereitgestellt. 

 

 

Beschluss 

 
Der Tourismusverband Steigerwald strebt auf Grundlage der vom Vorstand am 08.11.2018 
beschlossenen Satzung sowie der ebenfalls beschlossenen Beitragsordnung unter Vorbehalt 
der Zustimmung der zuständigen Gremien die Umwandlung in einen eingetragenen Verein an. 
Der Landkreis Schweinfurt als Mitglied des Tourismusverbandes Steigerwald stimmt auf 
Grundlage dieser Satzung sowie der Beitragsordnung der Eintragung des 
Tourismusverbandes Steigerwald in das Vereinsregister zu und wird Mitglied des 
„Tourismusverband Steigerwald e.V.“. 

 

Der Beschlussvorschlag der Verwaltung wird einstimmig angenommen. 
  

 

NIEDERSCHRIFT 

über die 

53. öffentliche Sitzung des Kreisausschusses 

am Donnerstag, 06.12.2018 

im Sitzungssaal, Zimmer-Nr. 100A 

im 1. Stock des Landratsamtes Schweinfurt 

 

Lfd. Nr. 525 TOP 3 
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NIEDERSCHRIFT 

über die 

53. öffentliche Sitzung des Kreisausschusses 

am Donnerstag, 06.12.2018 

im Sitzungssaal, Zimmer-Nr. 100A 

im 1. Stock des Landratsamtes Schweinfurt 

 

Lfd. Nr. 526 TOP 4 

 

Amt für Soziales; Beschluss über die angemessenen Heizkosten ab dem 01.01.2019 

 

Sachverhalt 

 

Der Abteilungsleiter der Abteilung 2 - Soziales, Kilian Kaschkat, trägt den Sachverhalt mithilfe 

der in der Protokollanlage beigefügten Präsentation vor. Martina Kächelein, SG 20 - Amt für 

Soziales, steht für Rückfragen aus dem Gremium zur Verfügung. 

 

Der Sachverhalt samt Beschlussvorschlag wurde den Mitgliedern des Kreisausschusses im 

Vorfeld der Sitzung über das Ratsinformationssystem bereitgestellt. 

 

 
Beschluss 
 
Der Landkreis Schweinfurt setzt die Richtwerte für die Heizkosten im SGB XII und SGB II 
(Jobcenter) mit Wirkung ab dem 01.01.2019 auf die heute besprochenen und oben stehenden 
Werte fest. 

 

Der Beschlussvorschlag der Verwaltung wird einstimmig angenommen. 
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NIEDERSCHRIFT 

über die 

53. öffentliche Sitzung des Kreisausschusses 

am Donnerstag, 06.12.2018 

im Sitzungssaal, Zimmer-Nr. 100A 

im 1. Stock des Landratsamtes Schweinfurt 

 

Lfd. Nr. 527 TOP 5 

 

Personal und Zentraler Service; Genehmigung der Verlängerung Microsoft Enterprise 

Agreements (EA-Vertrag) 

 

Sachverhalt 

 

Der Leiter der IT, SG 13 – Personal und Zentraler Service, Andreas Weiß, trägt den 

nachfolgenden Sachverhalt vor: 

 

Der Landkreis Schweinfurt hat seit 01.01.2010 zur Lizenzierung diverser Microsoft-Produkte 

(Server, Zugriffslizenzen, Betriebssystem, etc.) ein Enterprise-Agreement mit der Firma 

Microsoft abgeschlossen (sog. EA-Vertrag), da dies die günstigste und rechtssicherste 

Variante der Lizenzierung darstellt. 

 

Dieser Vertrag hat jeweils eine Laufzeit von drei Jahren. Der aktuelle Vertrag endet am 

31.12.2018 und soll zum 01.01.2019 wiederum um drei Jahre verlängert werden. 

 

Da sich an unserer Infrastruktur und den Microsoft-Lizenzbestimmungen seit der letzten 

Vertragsverlängerung erhebliche Änderungen mit zu erwartenden deutlichen Auswirkungen 

auf den Lizenzbedarf ergeben haben (Zusätzliche Server, Windows 10, etc.), wurde im April 

dieses Jahres eine externe Beraterfirma zur Ermittlung des konkreten Bedarfs, der im EA-

Vertrag zu melden ist bzw. darüber abgedeckt werden soll, hinzugezogen. 

 

Aufgrund der Insolvenz der Beraterfirma vor Ermittlung der Ergebnisse und der notwendigen 

Neubeauftragung einer weiteren Beraterfirma hat sich die Ermittlung des korrekten 

Lizenzbedarfs für den EA-Vertrag bis 19.11.2018 verzögert. 

 

Durch die Fa. Bechtle, die für Microsoft unseren EA-Vertrag abwickelt, wurden uns die 

konkreten Kosten für die nächsten drei Jahre am 21.11.2018 mitgeteilt. 

 

Damit der Vertragsschluss mit der Fa. Microsoft aufgrund des langen Vorlaufes bei Microsoft 

rechtzeitig erfolgen konnte, musste die Fa. Bechtle als der für uns zuständige Ansprechpartner 

für unser Enterprise-Agreement möglichst rasch mit der Einreichung der Vertragsverlängerung 

bei Microsoft beauftragt werden. 
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Die Kosten belaufen sich auf 77.972,36 Euro pro Jahr brutto, 233.917,08 Euro über die 

gesamte Laufzeit. 

 

Die Haushaltsmittel werden ab 2019 laufend eingeplant und stehen vorbehaltlich der 

Haushaltsgenehmigung durch den Kreistag zur Verfügung. 

 

Die Beauftragung erfolgte aufgrund der geschilderten Situation im Wege der Eilentscheidung 

durch den Landrat Töpper vom 21.11.2018. 

 

Der Sachverhalt samt Beschlussvorschlag wurde den Mitgliedern des Kreisausschusses im 

Vorfeld der Sitzung über das Ratsinformationssystem bereitgestellt. 

 

 
Beschluss 
 

Die Verlängerung des Microsoft EA-Vertrages im Wege der Eilentscheidung durch Herrn 

Landrat Töpper wird genehmigt. 

 

Der Beschlussvorschlag der Verwaltung wird einstimmig angenommen. 
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Verschiedenes;  
 

Sachverhalt 

 
-- 
 
 

Beschluss 
 
ohne 
  

 

NIEDERSCHRIFT 

über die 

53. öffentliche Sitzung des Kreisausschusses 

am Donnerstag, 06.12.2018 

im Sitzungssaal, Zimmer-Nr. 100A 

im 1. Stock des Landratsamtes Schweinfurt 

 

Lfd. Nr. -- TOP 6 
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Da keine weiteren Bekanntgaben über dringliche Anordnungen oder die Besorgung 

unaufschiebbarer Geschäfte durch den Landrat anstelle des Kreisausschusses vorzunehmen 

sind, schließt der Vorsitzende, Landrat Florian Töpper, die öffentliche Sitzung. 

 

  


